
für den Kreis Marienburg Westpr.
.

Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Festes Marienburg, den 13. April

Statut

,

gemeinsamen .

Gemeinde-KrankenVersicherung
. fur

den Kreis Marienburg
»AufGrund des § 12, Absatz 2 des Kranken-

versicherungsgesetzesvomth. April 1892 (R.-G.-Bl. 1892

S. 41»7)und des Gesetzesbetreffendweitere Abänderungen
des Krankenversicherungsgesetzes,vom 25. Mai 1903

(R.-G.-Bl. S. 233) sowie der §§ 202 sund 116 der
"

Is. Dezember 1872

19. März 1881

21. Dezember 1892
hebung des Statuts vom

W 1893—
Statut für den Kreis Marienburg beschlossen:

§ 1.

Sämtliche Städte, Landgemeindenund Gutsbezirke
des Kreises werden zu einer gemeinsamen Gemeinde-

Krankenversicherungvereinigt, deren Träger der Kreis

Marienburg ist.

« § 2.

Der- Krankenversicherungspflichtunterliegen die im

§ 1 des Krankenversicherungsgesetzesvom 10· April 1892

bezeichneten Arbeiter, soweit diese nicht einer der im

§ 4 a. a. O.· bezeichnetenKrankenkasseangehören,bezw.
soweit sie nicht auf Grund der §§ 2b, 3, Za, Zb und
75 von der Versicherungspflichtbefreit oder auf ihren
Antrag zu befreien sind.

"

Zum Beitritt berechtigtsind die im § 4 Absatz 2

Xdes Gesetzesgenannten im KreiseMarienburg beschäftigten
Personen.

«

"
’

Die Spezialkassierer können die beitrittsberechtigten
Personen vor ihrer Aufnahme in die Kasse einer ärztlichen
Untersuchungdurch einen Kassenarzt unterziehen lassen
und, wenn diese eine bereits bestehendeKrankheit ergibt,
von der Versicherungzurückweisen..

Kreisordnung vom wird unter Auf-

olgendes

Für die versicherungsprchtigen Personen beginnt
die Mitgliedschaftmit dem Tage, an Welchemsie in die

ihre VersicherungspflichtbegründendeBeschäftigungein-

treten; für die zum Beitritte berechtigten Personen be-

ginnt die Mitgliedschaftmit dem Tage der schriftlicheU
oder mündlichenAnmeldung bei dem Ortsvorsteher ihres
Aufenthaltsortes "

-

Die Anmeldung muß enthalten:
Den Vor- und Zunamen, das Alter des Ange-

meldeten, die Beschäftigung in welcher er steht und seine
derzeitige Wohnung

Die Mitgliedschaft endigt fiir die versicherungs-
pflichtigenPersonen gleichzeitigmit der die Mitgliedschaft
begriindenden Beschäftigung Dieselben können jedoch
der Spezialkasse weiterhin freiwillig angehören,wenn

und solange sie die Versicherungsbeiträgeauch weiterhin
zahlen und entweder im Gemeindebezirkihres bisherigen
Aufenthaltes verbleiben oder in dem Gemeindebezirk
ihren Aufenthalt nehmen, in welchem sie zuletzt be-

schäftigtwurden.

Für die beitrittsberechtigtenPersonen endigt die

Mitgliedschaftdurch mündlicheoder schriftlicheAustritts-

erklärung bei dem zuständigen Spezialkassierer oder,
falls die Kassenbeiträgean zwei auf einander folgenden
Zahlungsterminen nicht geleistetwerden, mit dem zweiten
Zahlungstermine
Für die bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft

fälligenBeiträge bleiben die Ausgeschiedenenverhaftet

§ 4.

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte
versicherungspflichtigePerson, soweit dieselbe nach diesem
Statut zur gemeinsamen Gemeinde-Krankenversicherung
des Kreises Marienburg gehört, spätestensam dritten

Tage der Beschäftigungbei dem Ortsvorsteher des Be-

schäftigungsortesanzumelden.
Für Personen, welche nach der Natur ihres Ge-

werbes abwechselndin verschiedenenGemeindebezirkenbe-

schäftigtwerden, gilt als Beschäftigungsortder Sitz des

Gewerbebetriebes bezw.der Betriebsleitung
Die Abmeldung der Versicherten hat durch den

Arbeitgeber gleichfalls spätestensam dritten Tage nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisseszu erfolgen.
Veränderungen,durch welchewährendder Dauer

der Beschäftigungdie Versicherungspflichtfür solche
Personen begründetwird, die der Versicherungspflicht
auf Grund ihrer Beschäftigungbisher nicht unterlagen,
sind spätestens am dritten Tage nach ihrem Eintritt

gleichfalls anzumelden.
Das gleiche gilt bei Aenderungen des Arbeits-

vertrages, welche die Versicherungspflicht der im § .1

Absatz4 des GesetzesbezeichnetenPersonen zur Folge haben-
. Die Anmeldung muß enthalten:

«

Den Bor- und Zunamen, sowie das Alter und die
. Beschäftigungdes Anzumeldenden und den Zeitpunkt

des Eintritts in die versicherungspflichtigeBeschäftigung
Die Abmeldung muß enthalten: -s

«

Den Vor- und Zunamen des Abzmneldenden, den

Zeitpunkt des Austritts ans der versicherungspflichtigen
Beschäftigung

·

Arbeitgeber, welche ihrer E)"liiineldepflichtnicht ge-

nügen, verfallen nach § 81 des Gesetzes in eine Geld-
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strafe bis zu 20 Je und haben außerdemgemäß§ 50

des Gesetzes alle Aufwendungenzu erstatten, welche die

Kasse zur Unterstützungeiner vor der Anmeldung er-

krankten Person auf Grund der gesetzlichenVorschrift
oder der Vorschrift dieses Statuts gemacht hat.

§ 5.

Als Krankenunterstützng
v

gliedern gewährt: ,

1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche
Behandlung und Arzenei,
Die Lieferung von Brillen, Bruchbändernund

ähnlichenVorrichtungenoder Heilmitteln, welche
zur Heilung des Erkrankten oder zur Wieder-

herstellungund Erhaltung der Erwerbsfähigkeit

wird den Kassenmit-

2.

nach beendigtemHeilverfahren erforderlich sind, .

im Falle der Erwerbsunfähigkeitvom Tage
nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden
Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte
des im § 11 festgesetztenortsüblichenTage-
lohnes gewöhnlicherTagearbeiter

Die Krankenunterstützungwird für die Dauer der

»So

Erkrankung gewährt; sie endet spätestensmit dem Ab--

lauf der 26. Woche nach Beginn der Krankheit, im

Falle der Erwerbsunfähigkeitspätestensmit dem-Ablauf
der 26. Woche nach Beginn des Krankengeldbeznges.
Endet der Bezug des Krankengeldes erst nach Ablauf
der 26. Woche nach dem Beginn der Krankheit, so endet

mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der

Anspruch auf die im Absatz1 unter Ziffer 1 und 2 be-

zeichnetenLeistungen
Krankengeld wird nicht gewährtbei Krankheiten,

welche die Beteiligten sich vorsätzlichoder durch schuld-
hafte Beteiligung bei Schlägereienund Raufhändelnoder

durch Trunkfälligkeitzugezogen haben. Solchen Ver-

sicherten, welche die Kasse durch eine mit Verlust der

bürgerlichenEhrenrechte bedrohte strafbare Handlung
geschädigthaben, wird das Krankengeld für die Dauer
von 12 Monaten seit Begehung der Straftat entzogen.

Versicherten,welchevon der gemeinsamenGemeinde-

krankenversicherung die Krankenunterstützungununter-

brochen oder im Laufe eines Zeitraums von 12 Monaten

für 26 Wochen bezogen haben, wird bei Eintritt eines

neuen Unterstützungsfnlles,sofern dieser durch die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursacheveranlaßt ist, im Laufe
der nächsten12 Monate Krankenunterstützungnur für
die Gesamtdauer von 13 Wochen gewährt

§ 6.

An Stelle der im § 5 vorgeschriebenenLeistungen
kann freie Kur und Verpflegungin einem Krankenhause
gewährtwerden:

.1. für diejenigen Erkrankten, welche verheiratet
sind oder eine eigene Haushaltung haben oder

Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie sind,
mit ihrer Zustimmung, oder unabhängigvon

derselben, wenn die Art« der Krankheit An-

forderungen an die Behandlung oder Ver-

pflegung stellt, welchen in der Familie des
Erkrankten nicht genügt werden kann, ferner
wenn die Krankheit eine ansteckende ist, oder
wenn der Erkrankte den ihm von dem be-

handelnden Arzte gegebenenund den nach § 17

des Statuts zu erlassendenBerhaltungsmaß-
regeln und Vorschriften zuwiderhandelt,ebenso
wenn fein Zustand oder Verhalten eine fort-
gesetzteBeobachtungerfordert;
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2. für alleinstehende Erkrankte unbedingt.
Hat der in einem KrankenhausUntergebrachteAn-

gehörige,deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeits-

verdienste bestritten hat, so wird neben der freien Kur
und Verpflegung des Erkrankten den Angehörigenals

Unterstützungdie Hälfte des im § 5 Ziffer 3 festge-
setzten Krankengeldesgewährt

§ 7.

Versicherte, welche den über die Krankenmeldung,—
über das Verhalten der Krankenund über die Kranken-

aufsicht erlassenen oder noch zu erlassenden Vorschriften
oder den Anordnungen des behandelnden Arztes zu-
widerhandeln, können durch den Kreis - Ausschußmit

Ordnungsstrafen bis zum dreifachenBetrage des täglichen
Krankengeldes für jeden Uebertretungsfallbelegtwerden.

§8.

Die ärztlicheBehandlung der erkrankten Mitglieder
erfolgt nach vorheriger Meldung bei dem zuständigen
Spezialkassierer durch einen der vom Kreise angestellten
Kassenärzte,unter denen die Erkrankten freie Wahl haben.
Jst vom Beginn der Krankheit an der Besuch des Arztes
in der Behausung des Kranken notwendig, so muß stets
der zunächstwohnende Kassenarzthinzugezogenwerden.
Ein Wechsel des Kassenarztesim Laufe einer Krankheit
bedarf der Genehmigung des Kreisausschusses.—- § I7.

Kosten, welche durch Zuziehung eines anderen Arztes
erwachsen, werden nur ersetzt, wenn die Zuziehung auf
Anordnung oder smit Genehmigung des Kreisausschusses
oder auf Verlangen des Kassenarztesoder bei Gefahr
im Verzuge erfolgt ist.

Die Arzeneien sind ans den Apotheken auf Grund
der vom Kassenarzte zuverschreibenden Rezepte zu ent-

nehmen. Die Rezepte müssenäußerlicherkennen lassen,
daß sie für ein Kassenmitgliedbestimmt sind. Die

Lieferung der sonst erforderlichen Heilmittel (§ 5 Nr. 2)
ist durch den Kassenarztbeim Kreisausschußzu beantragen.

§9.

Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt an

jedem Sonnabend für die abgelaufene Woche durch die

zuständigeSpezialkasfe nach Vorlegung eines vom Kassen-
arzte auszustellenden Krankenfcheines, in welchem die

Zahl der Wochentage, während welcher der Erkrankte
erwerbsunfähigwar, angegeben sein muß. (§ 24.)

§ 10.

Hat der KassenarztGrund zu der Annahme, daß-
einer der im § 5 bezeichneten, die Gewährungvon

Krankengeld ausschließendenFälle vorliegt, so ist dieses
in dem Krankenfcheinezu vermerken.

« § 11.

Der ortsüblicheTagelohn gewöhnlicherTagearbeiter
ist für jetzt festgestelltauf

a. in den käudcirhenOrtschaften des streife-
1,50 Jst für erwachsenemännlicheArbeiter,

,, » weibliche
» jugendlichemännliche

» » » weibliche
b. in der Htadt Marienburg

1,60 Je für erwachsenemännlicheArbeiter,

» »

oj85
,

» »

»

, » «"
«

«
.

«

0,80 » H» jugendlichemännliche ,,

- » » » weibliche »



o. in der gitadt Penteirh
1,80 Je für erwachsene männlicheArbeiter,
1,20 » » ,, weibliche »

1,2-0 » » jugendlichemännliche »

0,80 » weibliche ,,

«(1.in der Htadt Fiegenhof
1,80 As für erwachsenemännlicheArbeiter,
1,00 » » » weibliche »

1,00 » » jugendlichemännliche »

0175 » » « «
. weibliche

§ 12.

Die Versicherungsbeiträgebelaufen sich auf 3 Oxz
des von der höherenVerwaltungsbehördefestgesetzten
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicherTagearbeiter. Sie

betragen also nach den Festsetzungen(§ 1.1) für die Woche
a. in den käudkiäsenOrtschaften des Fereises
für erwachsenemännlicheArbeiter rund 27 »Z,
» « Weibliche — » »

17 »«

» jugendlichemännliche » ,,
15

»

» ,, weibliche ,, »
18

,,

d. in der gitadt Marienburg
für erwachsenemännliche Arbeiter rund 29 »J,
» » weibliche

·

» »
14

»

» jugendlichemännliche » »
14

»

» » weibliche » » »

e. in der Htadt Reuteith
für erwachsenemännlicheArbeiter rund 32 »Z,
» » weibliche » »

22
»

» jugendliche männliche ,, »
22 ,,

» »
"

» » - »

cl. in der gotadt Fiegenho
für erwachsenemännlicheArbeiter rund 32 »Z,
» » weibliche » »,

18
»

,, jugendlichemännliche » »
18

»

» weibliche » »
13 ,

Die Arbeitgebersind verpflichtet,die Beiträge für
die von ihnen beschäftigtenPersonen vierwöchentlichim
Voraus zu der Spezialkasse des Beschäftigungsortesdes

Versicherungspflichtigen(§ 21) und zwar so lange zu

zahlen, bis die vorschriftsmäßigeAbmeldung t§ 4) er-

folgt ist. Für diejenigen Personen, welche im Laufe
einer Woche der Versicherungbeitreten, oder

,

aus der

Versicherung ausscheiden, ist für jede angefangeneWoche
der volle Wochenbeitragzu entrichten Wenn die abge-
meldete Person innerhalb der vierwöchentlichenZahlungs-
periode aus der Versicherungausscheidet,so sind für den be-

treffendenZeitraum die Beiträge dem Arbeitgebervon der

Specialkasse zurückzuerstattenAls Woche gilt der Zeit-·
raum von Montag bis Sonntag einschließlichErfolgt
der Eintritt und Austritt im Laufe eines Zeitraumes
von 7 Tagen, so ist nur ein einmaliger Wochenbeitrag
zu entrichten.

’

§ 13.

Zu den BeiträgenfürversicherungspflichtigePersonen
hat der Arbeitgeber ein Drittel aus eigenen Mitteln zu

leisten, die anderen zwei Drittel ist er berechtigt, den

Versichertenbei jeder regelmäßigenLohnzahlungin Abzug
zu bringen, soweit sie auf diese Lohnzahlungsperiode
anteilweise entfallen.

s

Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedernund

ihren Arbeitgebernüber die Berechnung und Anrechnung
der von den ersteren zu leistenden Beiträge werden vor-

behaltlich der Zuständigkeitder Jnnungen zur Ent-

scheidungvon Streitigkeiten zwischenArbeitgebern und
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ihren Lehrlingen, sowie der Zuständigkeitder Jnnungs-
Schiedsgerichte von dem für den Beschäftigungsortzu-

ständigenGewerbegerichte,soweit es sich aber um solche
Kassenmitglieder handelt, welche nicht unter § 2 des

Gesetzes betreffend die Gewerbegerichtevom 29. Juli
1890 fallen, aus Anrufen einer Partei vorläufig von

dem Gemeindevorsteher,andernfalls von dem ordentlichen
Richter entschieden.

Gegen die Entscheidungdes Gewerbegerichtesfinden
die Rechtsmittel statt, welche in den zur Zuständigkeit
der AmtsgerichtegehörigenbürgerlichenRechtsstreitigkeiten
zulässig sind. Die Berufung an das Landgericht ist
jedochnur zulässig,wenn der Wert des Streitgegenstandes
den Betrag von 100 Je übersteigtDie Entscheidungdes

Gemeindevorsteherswird rechtskräftig,wenn nicht binnen
10 Tagen nach Verkündungvon einer der anwesenden
Parteien, oder binnen 10 Tagen nachder Behändigungvon

einer bei der Verkündigungnicht zugegen gewesenenPartei
Klage bei dem ordentlichen Gerichte erhoben wird.

Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedernund

ihren Arbeitgebern einerseits und der Kasse andererseits
über das Versicherungsverhältnisoder die Verpflichtung
zur Leistung von Beiträgen oder über Unterstützungs-
Ansprüchewerden von dem Landrat entschieden.

Die Entscheidung kann binnen vier Wochen nach
der Zustellung mittelst Klage bei dem ordentlichenGerichte

. angefochtenwerden.
Die Entscheidungist vorläufigvollstreckbar, soweit

es sich um Streitigkeiten über Unterstützungs-Ansprüche
handelt.

§ 14.

Die versicherungsberechtigten(§ 2 Abs. 2) und

freiwillig versicherten(§ 3 Abs. B) Personen haben die
vollen Wochenbeiträgein derselbenWeise, wie dieses im

§ 12 für die Arbeitgeber bestimmt ist, selbst zum

Fälligkeitsterminean die Spezialkasseihres Aufenthalts-
ortes einzuzahlen oder kostenlos einzusenden.

§ 15.

Für die Zeit der durch Krankheit herbeigeführten
Erwerbsunfähigkeitwerden Beiträge nicht gezahlt. Die

Mitgliedschaftdauert währenddes Bezugesvon Kranken-

geld fort. ·

"

RückständigeBeiträge werden in derselben Weise
beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. Dieselben haben
das Vorzugsrecht des § 54 Nr. 1 der Reichs-Konkurs-
ordnung vom 10. Februar 1877. Die Spezialkassierer
bleiben für rechtzeitigeAnmeldung der Forderung zur

vMasse haftbar.
§ 16.

Jeder Arbeitgeber erhält für jede von ihm be-

schäftigteversicherungspflichtigePerson ein Quittungs-
buch bei der ersten Beitragszahlung durch den Spezial-
kassierer eingehändigt.Jede freiwillig beitreteude Person
hat bei der ersten Beitragszahlung ein von ihr beschafftes
Quittungsbuch dem Spezialkassierer vorzulegen.

Jede Beitragszahlung ist in dem Quittungsbuche
durch den Spezial-Kassierer zu vermerken. Kassenmit-
gliedern, für welche die Einzahlung der Beiträge durch
den Arbeitgeber erfolgt, ist das Quittuugsbuch bei jeder
Lohnzahlung auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen und
beim Ausscheidenaus der Beschäftigungauszuhändigen.

—

§ 17.

Die Verwaltung der gemeinsamen Gemeinde-

Krankenversicherungin Sonderheit auch die Kassen-
verwaltung überwachtund leitet der Kreis-Ausschuß.
Er erläßt die zur Ausführungdieses Statuts erforder-
lichen Anweisungen über das Kassen- und Rechnungs-



wesen, er bestimmt die Kasseuärzte,Apotheker, Kranken-
häuser, schließtmit denselben, soweit erforderlich, Ver-

träge und regelt die Art der Verabfolgung von Arzenei
und sonstigenHeilmitteln, soweit dieselben vom Kassen-
arzte verordnet sind. Die Ranken der Kassenärztewerden
von dem Kreis-Ausschuß durch das Kreisblatt bekannt

gemacht, desgleichen auch die erlassenen Ausführungs-
bestimmungenveröffentlicht Der Kreis-Ausschußprüft
die Jahresrechnung und legt dieselbe dem Kreistage zur
Entlastung vor.

«

§ 18

Der Landrat hat die laufenden Geschäfteder ge-
meinsamen Gemeinde-Krankenversichernngzu führen, er

hat dieselbe in allen gerichtlichenund außergerichtlichen
Angelegenheiten mit Einschlussderjenigen Geschäfteund

Rechtshandlungen, für welche nach dem GesetzeSpezial-
Bollmacht erforderlich ist, zu vertreten.

§ 19.

Die Kassenführungerfolgt durch die Kreis-Kranken-

kasse ols Hauptkasse und durch Spezialkassen (§ 21),
welche für Rechnung der Hauptkasse die Einziehung der

Versicherungsbeiträgezu bewirken und Zahlung zu leisten
haben. Das Rechnungsjahr der Gemeinde-Kranken-

versicherungfällt mit dem Etatsjahr zusammen»
§ 20.

Die Buchführungder Hauptkasse erfolgt auf Grund
der vom Kreisausschußerlassenen Anordnungen

F 21.

Für jede Stadt, jede Gemeinde und jeden Guts-

bezirk wird eine Spezialkasse errichtet. Zur Führung
derselben ist jeder Ortsvorsteher (Bürgermeister,Gemeinde-
und Gutsvorsteher) verpflichtet Mit Genehmigung des

Kreisausschusses kann die Führung der Spezialkasse
einem anderen Gemeindemitgliede (Steuererheber) über-
tragen werden

f

sz
§ 22.

Durch übereinstimmendenBeschluß der Beteiligten
kann mit Genehmigung des Kreisausschussesfür mehrere
aneinandergrenzende Gemeinde- und Gutsbezirke eine

gemeinsame Spezialkasse gebildet werden. Jn diesem
Falle sind die Gemeindevorsteher verpflichtet, die bei
ihnen erfolgtenAn- und AbmeldungenzwecksBerichtigung
des Heberegisters der Spezialkasse sofort dem Spezial-
kassierer mitzuteilen

« § 23.

Jeder Spezialkassierer hat folgende Bücher zu
führen: -

1. ein Heberegisterund An- und Abmeldebuch,
eine Krankenliste und Ausgabe-Journal.

Die Abführnng der Beiträge an die Hauptkasse
hat vierteljährlichbis zum 15. Tage des ersten Quartal-
monats für das verflossene Quartal zu erfolgen.

§ 24.

Die Spezialkassiererhaben die Beständeder Kranken-

kasse stets getrennt von sonstigenKassenbeständenauf-
» zubewahren. Sie haben auf Grund der Krankenscheine
—(§9) - das Krankengeld gemäß § 5 Nr. 3 zu zahlen
und dasselbe in der Krankenliste in Ausgabe nachzu-
weisen. Jm Falle des §10 hat die Zahlung des

Krankengeldes erst zu erfolgen, nachdem die Geuehmigung
des Vorsitzenden des Kreisausschusses eingeholt ist.

Uebersteigen im Laufe des Vierteljahres die Aus-

gaben die Einnahmen, so hat die Gemeindekasse oder
der Gutsvorsteher des Sitzes der Spezialkasse die er-

forderlichenVorschüfsezu leisten und dieselben bei der
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«

tragen.

nächstenAbrechuung mit der Hauptkassezur Erstattung
nachzuweisen Der Spezialkassesteht es jedoch frei, bei

umfangreichenUnterstützungen,den Kreis-Ausschußum

Gewährung eines Vorschusses zu ersuchen

§ 25.

Die Einnahme-Ueberschüsseder Kreiskrankenkasse,
welche sich beim Jahresabschlußergeben, sind, soweit sie
nicht zur Deckungvon Vorschüssenin Anspruchgenommen
werden, zu einem Reservefondsanzusammeln Die Ueber-

schüssesind auf den Namen der gemeinsamenGemeinde-

krankenversichernngbei der Kreissparkasse zinsbar zu-
belegen.

Reichen die Bestände der Hauptkassezur Deckung
der Ausgaben nicht aus, so hat die Kreiskommunalkasse
die erforderlichen Vorschüssezu leisten. Die Vorschüsse
sind beim Jahresabschlusse aus dem Reservefonds zu
decken.

§ 26.

Die beim Kreisausschusse und der Hauptkasfeer-

wachsendensachlichenKosten werden vom Kreise, die be-
den einzelnen SpezialkassensentstehendensachlichenKosten
von den betreffenden Gemeinde- und Gutsbezirken ge-

Jn Sonderheit bezieht sich diese Vorschrift auf
die Portokosten, die erforderlichen Druckformulare und

Qui.ttungsbücher.Bei gemeinsamenSpezialkassenwerden
die durch die Kasseuverwaltnng entstehenden sachlichen
Kosten von den beteiligtenGemeinde- und Gutsbezirken
nach der Zahl der Kassenmitglieder anteilig getragen,
monatlich verteilt und bis zur Erstattung von der Ge-

meindekasse oder dem Gutsvorsteher des Sitzes der

Spezialkasse verauslagt. Etwaige Streitigkeiten ent-

scheidetendgültigder Kreis-Ausschuß
Der Schriftwechselzwischenden Spezialkassen und

dem Kreis-Ausschussebezw. der Hauptkasse ist gegen-

seitig zu frankieren.

§ 27.

Die Aufsicht über die Kasse wird nach Maßgabe
der Vorschriften des Krankenversicherungs-Gesetzesvon

dem KöniglichenRegierungs-Präsidenten in Danzig
wahrgenommen

So beschlossenin der Sitzung des Kreistages des

Kreises Marienburg am 22. Dezember 1903.

gez. D. Gehkrirlj.
(

gez. Jötsleu gez. Y. Zsieba

gez. Frist Henfft von Yiksach.

Das vorstehendeStatut der gemeinsamenGemeinde-

Krankenversicherungfür den Kreis Marienburg wird hier-
mit genehmigt; dasselbe tritt vom l. Januar 1904 ab
in Kraft.

Danzig, den «27. Februar 1904.

(L. s.) J

Der Regierungs-Präsident
J. V.: v. girrt-.



Nr.2. Polizei-Verordnung,
- betreffend den

"

Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen innerhalb der

Provinz Westprenßeu.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 in Verbindung mit den

§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zustimmung des

Provinzialrats für den Umfang der Provinz Westpreußenver-

ordnet was folgt:
§ 1.

Landwirtschaftliche Maschinen, die durch Tiere oder durch
elementare Kräfte (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heißeLuft)
bewegt werden, müssenwährend des Betriebes in allen unt-«

gehenden Teilen, Rädern und Wellen, welche weniger als 2 m

vom Boden entfernt find, derartig abgesperrt oder bedeckt sein,
daß die Bedienungsmannschaften und andere Personen bei ge-

wöhnlicherAufmerksamkeit nicht von den gehenden Werken er-

griffen werden können.

§ 2.

Dieselbe Bestimmung gilt für die Räder der Göpelwerke,
die dazu gehörigen rotierenden Treibestangen(Leitungswellen)
sowie für alle Uebertragungen und Kuppelungen, durch welche
die Göpelwerke mit landwirtschaftlichen Maschinen in Ver-

«

ibindung gesetztfind.
§ Z.

Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung,
a. auf Dreschmaschinen, welche durch Dampflraft ge-

trieben werden,
. auf die Schwungräder der Häckselmaschinen,

auf Maschinen, die ihre Arbeit im Fahren verrichten,
. auf Latr-mobilem

auf die bereits der Vorschrift des §120 Abs. 3 der

Reichsgewerbeordnung unterliegenden Maschinen zum
Betriebe von Molkereien, Spiritusbrennereien, Stärke-
fabriken und Ziegeleien, sowie Wind- und Wassermühlen.

Dagegen gilt § 2 dieser Verordnung auch für die Göpel-
werte, welche zum Betriebe der vorstehend unter b und e auf-
geführten Maschinen, ausschließlichder Wind- und Wasser-
mühlen, verwendet werden.

ein-po-

.- § 4-

Wenn bei Dreschmafchinen um das«Einfütterungslochfür
das Getreide sich tifchartig erhöhteBretterflächenbesinden, auf
welchen sich Menschen zum Herbeischaffen der Garben zu be-

wegen haben, so ist das Einfütterungslochmit einer mindestens
15 am hohen Leiste oder mit einer Bretterwand von mindestens
derselben Höhe zn umgeben-

Diese Vorschrift gilt für alle Dreschmaschinen,die durch
tierische oder durch elementare Kräfte bewegt werden« sie findet
jedoch keine Anwendung auf Maschinen mit felbsttätigerEin-

legevorrichtung. «

Ferner kann auch bei anderen Maschinen,«die in Abf. 1

dieses § geforderte Vorrichtung auf der Seite nach dem Stand-

platz des Garbeneinlegers hin fortbleiben, wenn dieser Stand-
’

platz sichin einem mindestens 25 am tiefen Bretterkaften besindet.

§ 5.

Bei Häckfelmafchinenist die zum Einschiebendes Strohes
dienende Rinne mit einer festen Bretterverkleidung soweit zu

Vekfthh daß man mit dem ausgestrecktenArm unter dieser

Verkleidungnicht bis an das Schneidewerkder Maschine her-
anreichen kann.

§ 6—.
Alle Arbeiter, welche durch ihre Beschäftigungin die un-

mittelbare Nähe gehender Maschileeile · (§ I und 2) geführt
. werden, müssenwährend der Arbeit eine an den Körper eng

aUschließendeKleidung tragen-

Dies gilt auch für die weiblichen Arbeiter, soweit es

tunlich ist; jedenfalls müssenderen weite Kleider, insbesondere
an den unteren Teilen durch Bänder zusammengehaltenwerden.

§ 7.

Solange die treibende Kraft in Tätigkeit ist, dürfen die

gehendenTeile einer laut-wirtschaftlichenMaschine irgend welcher
Art nur von der mit der Leitung der Maschine betrauten

Person zum Zweck des Schmierens und des Befühlens berührt
werden. .(§ 8.)

Dasselbe gilt hinsichtlichder Göpelwerle.

§ 8.

Die landwirtschaftlichenMaschinen, einschließlichder Göpel-
werte und die dazu gehörigenMotoren sind, solange die letzteren
auf die ersteren wirken, unter Aufsicht zu stellen. Mit dieser

Aufsichtdürfen nur erfahrene und zuverlässigePersonen betraut
wer en.

Personen unter 16 Jahren ist die Aufsicht über den
Betrieb der Maschine, sowie die Führung der elementaren
treibenden Kraft nicht anzuvertrauen.

. § 9.

Die Fürsorge für die Beobachtung der obigen Be-

stimmungen wird verlangt:
a. von dem erstenLeiter des landwirtschaftlichenBetriebes

eventl. von dessen Stellvertreter hinsichtlichder Ein-

richtung der Maschinen, hinsichtlichdes Borhandenseins
der erforderlichen Schutzvorrichtungen und hinsichtlich
der Befolgung des § 8;

b. im übrigen von dem Aufseher.
Jst ein Aufseher nicht bestellt, so tritt überall die Ver-

antwortlichkeit des Betriebsleiters, eventl. des Stellver-
treters ein.

§ 10.

Die Inhaber der Maschinen sind verpflichtet, ’Revisionen
der Maschinen und ihres Betriebes durch die staatlichen Auf-
sichtsorgane jederzeit zu gestatten.

§ II.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit

Geldstrafen bis zu 30 »ei- belegt, an deren Stelle im Unver-

mögensfalleeine entsprechendeHaftstrafe tritt.

§ 12.

Eine gleiche Strafe (§ 11) trifft denjenigen, welcher die
in dieser Verordnung vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen vor-

sätzlich oder aus Fahrläsfigkeit während des Betriebes der
»

Maschine entfernt oder vernichtet.
"

«

§ 13. X

Borstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. August
dieses Jahres in Kraft.

Mit demselben Tage gelangen nachstehendeVerordnungen:
1. die Polizei-Verordnung des Regierungs-Präsidenten zu

Danzig vom 5. Dezember 1883, betreffend die Ver-

kleidung der Maschinenteile, insoweit fich diese Verordnung
auf den Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen bezieht,

2. die Polizei-Verordnung für den Kreis Marienwerder, be-

treffend die Sicherheitsvorrichtungen bei den durch Roß-
werk bezw. Dampf- und Wasserkraft betriebenen landwirt-

schaftlicher-iMaschinen vom 28. September 1874,
Z. die Polizei-Verordnung für den Kreis «-Flatow,betreffend

die Sicherheitsvorrichtungen bei den durch Roßwerk, bezw.
Dampf- nnd Wafferkraft betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinen vom 27. Mai 1885,

4. die Polizei-Verordnung für den Kreis Graudenzüber den
Betrieb landwirtschaftlicherMaschinen vom 15. Mai 1886,

5. die auf Benutzung von Göpelwerlen bezüglichePolizei-
Verordnung für den Kreis Löbau vom 18. Februar 1888,
insoweit sicb dieselbe auf die zum Betriebe landwirtschaft-
licher Maschinen dienenden Göpelwerkebezieht,



6. die Polizei-Verordnung für den Kreis Dt. Krone, betr.

die Sicherheitsvorrichtungen bei den durch Roßwerk bezw.
Dampf- und Wasserlraft betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinen vom 9. Februar 1889,

sowie alle sonstigen für den Umfang der Provinz oder Teile

derselben erlassenen Polizei-Verordnungen, welche mit dem

Inhalt dieser Verordnung in Widerspruch stehen, zur Aufhebung.
Danzig, den 22. Mai 1890.

Der Oberpräsident. von Leipziger.
"

Marienburg, den 9. April 1904.

VorstehendePolizei-Verordnung wird hierdurch erneut zur

öffentlichenKenntnis gebracht.

— Nr. 3. Marienburg, den 5. April 1904.

Jn neuerer Zeit ist mehrfach darüber Klage geführtworden,
daß die Polizeibehörden bei der Vorbereitung der strafrecht-
lichen Verfolgung von Berfälschnngen von Nahrungs-
mitteln diesgeeigneten Sachverständigennicht in dem erforder-
lichen Maße zuzögen. Unter anderem sollen die über die Zu-
sammensetzungder Ware gehörtenChemiler öfter auch als be-

rufene Gutachter über gleichzeitigzu entscheidendeauf medizinischem
Gebiet oder ans dem Gebiete von Handel und Verkehr liegende
Fragen angesehen und es soll von der Anhörung ärztlicher
und gewerblicher Sachverständiger Abstand genommen worden

sein. Ein solches Verfahren entspricht nicht den bestehenden
Bestimmungen. Nach denselben soll sich die gutachtliche An-

hörung der Chemiler auf die Frage der chemischenZusammen-
setzung der Ware beschränkenund die Begutachtung der weiteren

Fragen, ob die Ware in der festgestelltenZusammensetzungge-

sundheitsschädlichund ob sie »zum Zweck der Täuschung im

Handel und Verkehr« (§ 10 des Nahrungsmittelgesetzes)ver-

fälscht ist, ärztlichenbezw. gewerblchen, speziell mit den Ge-

wohnheiten des betreffendenIndustriezweiges verirauten Sach-
verständigenunterstehen. Die Zuziehung solcherSachverständiger
soll in allen irgendwie zweifelhaftenFällen erfolg-n.

Besonderer Wert muß darauf gelegt werdet-, daß die

Polizeibehördendie erforderlichen Gutachten von geeigneter
Stelle einholen. Zu dem Ende haben sie für Fragen auf dem

Gebiete von Handel und Verkehr die amtlichen Handelsverss
tretungen Im Benennung geeigneter Sachverständigengeeigneten-
falls um direkte Abgabe eines Gutachtens zu ersuchen.

Nr. 4. Marienburg, den 2. April 1904.
«

Die Herren Standesbeamten des Kreises werden an die

pünktlicheEinhaltung des Termins (15· April) zur Einreichung
der Nachweisung über die im verflossenenVierteljahr vorge-
kommenen Geburten, Todesfälle und Eheschließungenan den

Königl. Kreisarzt hierfelbft hierdurch erinnert.

Nr. 5. Marienburg, den 2. April 1904.
HöhererBestimmung gemäß werden die Herren Standes-

beamten der ländlichenBezirkedes Kreises hierdurch angewiesen,
behufs Herstellung einer Statistik der Todesfälle an Pocken
über jeden zur Anmeldung gekonünenenSterbefall an Poeten
binnen 2 Tage nach gefchehenerAnmeldung ein anlikat
der für das Königl. Statistische Bureau ausgefertigten Zähl-
karte an den Herrn Kreisarzr HinMarienburg unfranlirt zu

»

übersenden. -

,

Die qu. Duplikate sind Lam oberen Rande mit dem Worte

»Abschrift«zu bezeichnen. Die Entschädigungfür die An-

fertigung derselben wird vin gleicher Weise wie für die Her-
stellung der Zählkarte selbst erfolgen.

Die Ortspolizeibehördendes Kreises werden nochbesonders
angewiesen, dem Herrn Kreisarzt jede in dieser Angelegenheit
gewünschte.;Aufklärungsofort und in erschöpfenderWeise zu-
gehen zu lassen.

"
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Nr. 6. Marienburg, den 2. April 1904.

Unter Bezugnahme auf meine KreisblattsVersiigung vom

27. Juli 1902 Seite 122 — erinnere ich die Ortspolizeibe-
hörden des Kreises an die rechtzeitige Dort-ahnte der jähr-
lich zweimal und zwar je einmal im Sommer und im Winter

abzuhaltendeu Revisionen der gewerblichen Anlagen.
Die Revisionen . dürfen in keinem Falle versäumt werden, da

sonst die zufolge vorbezeichneter Kreisblatt - Verfügung am

10. November jeden Jahres an mich einzureichenden Ka-

tasterblätter für gewerbliche Anlagen nicht gehörigvervollständigt
werden können· Besonderer Anzeigen, daß die Revisionen tat

fächlichstattgefunden haben, bedarf es nicht.

Nr. 7." Marienburg, den b. April 1904.

Nennusbrüche von Schweinesenche

Kreise GesäitgngrlgzMNamen der Eigentümer.

Graudenz Hausgath Gutsbezirk

» Schönthal Besitzer Kornblum

Danziger Freienhnbeu Amtsvorsteher Froese
Niederng

Di. Krone Salm Kutscher Schleuder,Arbeiter
Klückmann,Koller und

Schülle

Erlofchen ift die Seuche in

Danziger Zugdam . MolkereipächterZulauf u.

Niederng Arbeiter Kohnte

Nr. 8. Marienburg, den 6. April 1904.

Die Durchschnittsmarktpreise in Marienburg haben
im Monat März d. Js. betragen

a« für 100 kg Weizen . 18,50 Jl-

bs » » « Roggen « 14-— «

o. ,·, »

«

» Gerste 13,15 »

d. » » » Hafer . 13,25 »

e. ,,. » » Erbsen . . 16,50 »

f. » » » EßsKartoffeln . 6,——— »

g« » » » Richtstroh 2-80 »

h. ,, » » Krummftroh 2,40 »

i· » » »
« «

Nr. 9. Marienburg, den 30. März 1904.

Des Kaisers und Königs Majestüt haben mittelst Aller-

höchsterOrdre vom 29. Februar d. Js. dem Münsterbaukomitee
in Ulm KönigreichWürttemberg) die Erlaubnis zu erteilen

geruht, Lose zu den für die Vollendung des Ausbaues des
Ulmer Münsters geplanten, von der KöniglichWürttembergischen
Staatsregierung genehmigten zwei weiteren Lotterien, zu
denen je 300000 Lose å 3 Je ausgegeben werden dürfen
auch im diesseitigen Staatsgebiete zu vertreiben. Die Ziehung
der beiden Lotterien, bei denen je 7770 Geldgewinne im Ge-

samtbetrage von 350000 Je zur Ausspielung gelangen werden,
—sollim Mai der Jahre 1904 und 1905 stattfinden-

Nr. 10. Marienburg, den 31. März 1904.

Daß die Fleischbefchaner Agentnren von Schlacht-
viehverficherungen übernehmen, kann nicht gestattet
werden (§ 11 der Ausführungsbest.V). Dagegen unterliegt
es keinem Bedenken, wenn die Fleischbeschauerbei Schlacht-
viehversicherungen in der Weise mitwirken, daß sie Gutachten
über die zu versicherndenTiere, sowie über die von den Ver-

sicherungsgesellschaftenzu ersetzenden Schäden abgeben. Die

Vergütung hierfür darf jedoch weder in" einem Anteil an.

der Prämie oders an der Versicherungssumme noch in einer

sonstigen Beteiligung an den finanziellen Ergebnissen der Ver-

ficherungsgefellschaftenbestehen. Die Entlohnung darf viel-



mehr nur nach festen Sähen für jede Begutachtung, jede Be-

scheinigung u. s. w. erfolgen oder in einer festen Vergütung
für einen bestimmten Zeitabschnitt bestehen.

Nr. Il. Marienburg, den 31. März 1904.

Der Gemeindeborsteher Dyck zu Prangenau ift als Schul-
kassen-Rendaut Ider ev. Schule daselbst gewählt und von

mir bestätigtworden.

Nr. 12. Marienburg, den 29. März 1904.

Unter dem Schweinebestandeder Mollerei zu Schönau ist
die Schweineseuches ausgebrochen

Nr. 13. Marienburg, den 5. April 1904.

Das ,,Instjtut de la- surditä des maladies de la-

gorge et du ney« in Paris soll neuerdings unter dem
Namen »1nstitut Dermothårapique«Paris 19 rue de la

Pepiniere, Reklameanzeigeu an deutsche Zeitungen senden.
Der Bevölkerung des Kreises wird besondere Vorsicht

gegenüber den Anerbietungen des Instituts empfohlen..

Nr. 14. Marienburg, den 5. April 1904.

Nach den bestehendenBestimmungen sollen die Polizei-
behördenden Betrieb von Lokomobilen, die ohne Kesselbnch
find oder deren Revisionsbuch einen Vermerk über die im letzt-
verflossenen Jahr (jetzt Etatsjahr) ausgeführteRevision nicht
enthält, untersagen.

«

Diese Bestimmungen haben sich, wie eine Kesselexplosion
gezeigt hat, n cht als ausreichend erwiesen; es dürfen daher
auch solche Kess nicht zum Betriebe zugelassen werden, welche
nach Ablauf der vom Kesselprüfer festgesetztenFrist für die

-

Beseitigung gefahrdrohenderHMiingelweiter benutzt werden sollen,
ohne daß der Kesselbesitzerdurch einen Vermerl im Kesselbuch
oder auf andere Weise glaubhaft nachzuweisenvermag, daß
eine Gefahr für den Kesselbetriebnicht mehr besteht.

Nr. 15. Marienburg, den 5. April 1904.
Der Musiker Paul Emil Anden, geboren am 20. Juni

—

1872 zu Hohentanne, hat sich am 19. September v. Js. von

Frankfurt a.XM. heimlich entfernt und seine Familie ohne
Mittel zurückgelassen,so daß das Armenamt dieselbe unter-

stützenmuß. Die Nachforschungen nach ihm waren erfolglos-
Personalbeschreibnug.

Stand oder Gewerbe: Musiker, Familiennamem Kaden,
Vornamen: Paul Emil, Stand: (ob ledig oder verheiratet)
verheiratet, Geburtsort: Hohentanne, Kreis Bieberstein, Staat

Sachsen, Heimatsort: Frankfurt a.xM., Kreis Frankfurt a.XM-,
Tag der Geburt: 20. S. 1872, Religion: evangelisch,Größe:
1,72 m, Haare: schwarz, Stirn: hoch, Augenbrauen: schwarz,
Augen: schwarz,Nase: ziemlich lang, Mund: gewöhnlich,Zähne:
vollständig,Kinn: rund, Bart: dunkelblonder Schnurr- und

»

Spitzbart, Gesichtsbildung:rund, Gesichtsfarbe:bräunlich,Gestalt:
kräftig,Sprache: sächsischerDialekt, besondere Kennzeichen:keine.

Bekleidung: dunkelblaugeftreifte Hofe, schwarzer Gehrock mit

abgerundeten Ecken, steifen schwarzenHut und schwarzeSchnür-
ftiefel, ferner grauen Sommerüberzieher,blau und weiß ge-
streiftes Chemiset, runden Stehlragen und blau und weiß ge-
streifte Krabatte (Schleife).

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Auf Antrag mehrerer Gemeindemitglieder der

Gemeinde Katznase soll der Weg- welcher von der Altfelder-

62 —-

«

Katznaser Pflafterftraße in nördlicherRichtung nach der Klein-

bahnhaltestelle Katznase-Ansbau und der Besitzng des Herrn
Gutsbesitzers Pohlmann führt, für öffentlich erklärt werden.

Einsprüche können innerhalb 4 Wochen zur Vermeidung des

Ausschlusses bei der Wegepolizeibebördegeltend gemacht werden.

Schbnwiese, den 9. April 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 2. Das DienstmädchenJohanna Bomkowski
aus Eichfelde hat sich aus ihrem Dienste bei dem Hofbesitzer
Neufeld in Heubuden entfernt. Es wird gewarnt, sie in
Arbeit zu nehmen, auch ist über den Aufenthalt derselben zwecks
Bestrafung Anzeige zu erstatten.

Trampenau, den 11. April 1904.
.

"

Der Amtsvorsteher.

Nr. 3. Nach Fertigstellung der PflasterftraßeKunzendorf
Groß Montau soll der Biefterfelder Weg, von der Provinzial-
Cbaussee bis zum Anschluß an die Pflafterstraße bei der

Göhrtz’schenMühle als öffentlicher Weg eingehen.
. Etwaige Einsprüchesind innerhalb 4 Wochen vom heutigen

Tage beim Bezirksamt Kunzendorf bei Vermeidung des Aus-

schlusses anzubringen.
Kunzendorf den 13. April 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 1. Bekanntmachung.
Montag, den 18. April cr»

10 Mir normittaggn
findet im Deutschen Haufe-«zu Wenieitli die

ordentlicheGeneralversammlung
der Gr. Merderlmmmnne statt.

l. Antrag des Herrn Landrats wegen Gewährung einer

Beihilfe zur Herstellung einer Kunststraßevon Kl. Lesewitz
nach Halbstadt.-

. Antrag der Gemeinde Schloß-Kalthofwegen Reparatur
einer Pflasterstraßevon Stadt-Kalthof bis zur Provinzial-
chaussee. —

. Vorlage wegen Besitzergreifung event. in sprozessuellem
Wege, einer laut Grundbuch der Gr. Werderkommune

gehörigenNogatkämpe.
»

. Antrag der Schadwalder Entwässerungsgenossenschaftauf
Räumung der Schadwalder Lake.

. Rechnungslegung pro 1903.

. Verteilung der Schwentenlämpenpachtpro 1903 und Be-

schlußfassungüber Abtretung derselben an den Strom-

baufisius, wie vorläufigeWeiterverpachtung.
Die Ausgabe der Weidezettel findet von 272 Uhr

nachmittags ab statt.
Tannsee, den 29. März 1904.

Repräsentanten-Kollegium
sehr-verlieh —

Druck von O. Halb-Marienburg




